
Anlage A zum Kollektivvertrag für die Arbeiter (w/m/d) der ÖBf AG 

(gültig von 1.1.2026 bis 31.12.2026) 

 
 
 

Entschädigungen und Entgelte 
für Personen gemäß § 1 Abs. 3 

 

 

 
Praktikanten 

(lit. a.) 

 
 
Die monatliche Entschädigung beträgt € 1.047,05. 
 
 

 
Ferialarbeitskräfte 

(lit. b.) 
 

 
Das monatliche Entgelt einer vollbeschäftigten Ferialarbeitskraft 
beträgt € 1.644,93. 
 
 

 

 


